
besonders fehlerhaft, weil das Bezirksgericht die kreis- 
gerichtliche Entscheidung für unrichtig hielt.

Zutreffend hat das Kreisgericht nach Erhebung von 
Zeugenbeweis auch die Beiziehung von Blutgruppen
gutachten angeordnet. Von diesem Beweismittel ist 
nämlich nicht nur dann Gebrauch zu machen, wenn die 
Mutter des klagenden Kindes den Mehrverkehr zuge
steht oder das Gericht den Beweis des Mehrverkehrs 
auf Grund des sonstigen Beweisergebnisses schon als 
endgültig erbracht ansehen muß, sondern auch dann, 
wenn nach den gesamten Umständen erhebliche Zwei
fel an der Vaterschaft des verklagten Mannes aufgetre- 
ten sind. In einem solchen Falle kann die Beiziehung 
des Blutgruppengutachtens auch nicht etwa als unzu
lässiger Ausforschungsbeweis erachtet werden.

Im vorliegenden' Fall lagen die erforderlichen Voraus
setzungen vor, um von dem genannten Beweismittel 
Gebrauch zu machen. Nach Lage der Umstände durfte 
das Gericht die Aussage der Mutter des Klägers, soweit 
sie einen Mehrverkehr während der Empfängniszeit 
bestritten hat, nicht bedenkenlos als glaubhaft ansehen. 
Zwar kann der Nachweis eines Mehrverkehrs nicht nur 
darauf gestützt werden, daß die Mutter des klagenden 
Kindes eine dem Geschlechtsverkehr leicht zugängliche 
Frau sei und daher erfahrungsgemäß in der Empfäng
niszeit auch noch mit anderen Männern geschlechtlich 
verkehrt habe. Das Oberste Gericht hat wiederholt in 
seinen Entscheidungen darauf hingewiesen, daß eine 
solche Auffassung nicht den gesellschaftlichen Auffas
sungen und der Stellung der Mutter und des nichtehe
lichen Kindes entspricht (vgl. Urteil des Obersten Ge
richts vom 15. Juni 1957 — 2 Zz 31/57 — OGZ Bd. 5,
S. 128). In der Regel gehört zur schlüssigen Behauptung 
des Mehrverkehrs die Benennung eines bestimmten 
Mannes und zum Erfolge der überzeugende Beweis, daß 
die Mutter des Kindes während der Empfängniszeit 
mit diesem geschlechtlich verkehrt hat. Dieser Beweis 
kann aber je nach Lage der Umstände auch als geführt 
angesehen werden, wenn festgestellt wird, daß die 
Mutter in der fraglichen Zeit Besuch von Männern 
unter besonders verdächtigen Umständen, wie z. B. in 
der Nacht und in Abwesenheit anderer Personen, emp
fangen hat, d. h. unter Umständen, die die Schlußfolge
rung, daß sie mit diesen Männern geschlechtlich ver
kehrt hat, besonders nahelegen.

Im vorliegenden Fall hatte der Verklagte Beweis dafür 
angetreten, daß die Mutter des Klägers häufig und 
nachts den Besuch eines ihm zwar unbekannten, aber 
der äußeren Erscheinung nach jungen, blondhaarigen 
Mannes empfangen hat. Damit könnte zwar für sich 
allein noch nicht der Beweis erbracht werden, daß die 
Mutter des Klägers während des kritischen Zeitraumes 
noch mit anderen Männern als dem Verklagten ge
schlechtlich verkehrt hat. Damit wurde aber doch ein 
Hinweis gegeben, dem das Bezirksgericht hätte nach
gehen müssen, zumal auch die Bekundungen des Zeu
gen M., wonach bei der Mutter des Kindes sowohl am 
Tage als auch spätabends und in der Nacht viele 
Männer ein- und ausgegangen sind, die Behauptung 
des Verklagten unterstützt hatten. Hinzu kommt, daß 
nach der schriftlichen Äußerung des Werkes, in dessen 
Wohnlager sich die Mutter des Klägers seinerzeit auf
hielt, bei abendlichen und nächtlichen Kontrollen ver
schiedentlich männliche Besucher bei ihr angetroffen 
worden sind. Diese Auskunft war eingeholt worden auf 
Grund des Vorbringens des Verklagten, die Mutter des 
Kindes habe sich oft im Männer-Wohnblock aufgehal
ten und sei bei einer Kontrolle in einer verfänglichen 
Situation angetroffen worden. Die Auskunft wies auch 
darauf hin, daß möglicherweise der zuständige Ab
schnittsbevollmächtigte nähere Auskunft geben könne. 
Gegebenenfalls könne über den Lebenswandel der

Frau B. auch die im Familienblock tätige Gemeinde
schwester aussagen.

Wenn das Bezirksgericht also das bisherige Beweis
ergebnis für den behaupteten Mehrverkehr nicht für 
ausreichend gehalten hat, hätte es nach entsprechender 
belehrender Erörterung mit den Parteien weiter
gehende Ermittlungen in dieser Richtung anstellen 
müssen. Dem stand auch nicht entgegen, daß die Mut
ter des Kindes unter Eid Mehrverkehr bestritten hatte. 
Auch eine eidliche Aussage kann nur unter Berück
sichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen 
und des Beweisergebnisses gewürdigt werden. Die sich 
aus den gegebenen Umständen rechtfertigende Ver
mutung eines Mehrverkehrs während der Empfängnis
zeit läßt sich auch nicht durch die Vereidigung der als 
gesetzlicher Vertreterin des Klägers gehörten Frau B. 
ausräumen. Das Kreisgericht hätte übrigens, wenn es 
überhaupt im vorliegenden Falle die Vereidigung für 
angebracht hielt, diese erst anordnen sollen, nachdem 
es von dem Ergebnis der Vernehmung der Frau B. 
durch den ersuchten Richter Kenntnis erlangt hatte. 
Von der Vereidigung der Mutter des klagenden und 
von ihr vertretenen nichtehelichen Kindes im Unter
haltsprozesse sollte im übrigen wegen ihres besonderen 
Interesses am Ausgang des Verfahrens nur im äußer
sten Falle Gebrauch gemacht werden, wie im allgemei
nen bei der Beschlußfassung über die Beeidigung einer 
Partei das Gericht größere Zurückhaltung zu üben hat 
als bei der Beeidigung von Zeugen (vgl. Zivilprozeß
recht der Deutschen Demokratischen Republik, 1. Band, 
Berlin 1957, S. 300).

Das bezirksgerichtliche Urteil mußte also schon deshalb 
aufgehoben werden, weil es auf einer Verletzung der 
§§ 138, 139 ZPO, § 1717 Abs. 1 Satz 1 BGB beruht.

Entscheidend aber ist folgendes: Das Bezirksgericht 
hält den Ausschluß des Verklagten als Erzeuger des 
Klägers deshalb für nicht gegeben, weil in beiden bei
gezogenen Blutgruppengutachten nicht die vom Gesetz 
verlangte „offenbare Unmöglichkeit“ festgestellt wor
den ist. Dazu ist zu bemerken: Es ist an sich nicht zu 
beanstanden, daß bei dem Vorliegen einer nur „wahr
scheinlichen Unmöglichkeit“ das Gericht das gesetzliche 
Erfordernis des § 1717 BGB als nicht erfüllt ansieht. 
Gleichwohl sind im vorliegenden Fall, entgegen der 
Auffassung des Bezirksgerichts, die nach dem Hapto
globin-System erstatteten Gutachten rechtlich dahin zu 
würdigen, daß die Voraussetzungen einer „offenbaren 
Unmöglichkeit“ der Vaterschaft des Verklagten ge
geben sind. Durch . Blutgruppenuntersuchung kann 
stets nur ein negativer Beweis geführt werden. Der 
Ausschluß von der Vaterschaft muß, wenn er durch 
Blutgruppengutachten geführt werden soll, auf einem 
exakten naturwissenschaftlichen Beweis beruhen, der 
auf keine Weise mehr durch anders lautende Zeugen
aussagen erschüttert werden kann. Die Blutkörperchen
merkmale sind eindeutig bestimmbar und unveränder
lich. Ihr Erbgang ist genau bekannt. Fehlen danach 
einem als Vater in Anspruch genommenen Manne be
stimmte beim Kinde vorhandene Merkmale, die es von 
ihm durch Erbgang erworben haben müßte, so ist seine 
Nichtvaterschaft bewiesen, sind also die Voraussetzun
gen des § 1717 Abs. 1 Satz 2 BGB erfüllt.

Der Kläger muß nach den vorliegenden Gutachten 
einen Mann zum Vater haben, der ihm das Gen Hp 2 
vererbt hat. Eindeutig ist aber bei beiden Untersuchun
gen festgestellt worden, daß der Verklagte dieses Gen 
nicht besitzt. Zu diesem Ergebnis sind zwei verschie
dene Gutachter unabhängig voneinander gelangt, und 
es ist kein Anhalt vorhanden, der es rechtfertigen 
würde, dieses medizinisch-wissenschaftliche Ergebnis 
anzuzweifeln. Das führt mithin zwangsläufig zu der
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